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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/ZV/112 Personal- und Organisationsamt 112/017/2010 
 
Nutzung des Palais Stutterheim; 
Widmung von Bürgersaal und Innenhof zur öffentlichen Einrichtung 
Beratungsfolge Termin Status Vorlagenart Abstimmung 
 
Haupt-, Finanz- und Perso-
nalausschuss 

24.11.2010 Ö Gutachten einstimmig angenommen 

Stadtrat 25.11.2010 Ö Beschluss einstimmig angenommen 
 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 30 (bzgl. Widmung und Nutzungsrichtlinien),  
Ämter 13, 24, 41 und 42 (bzgl. Erstellung der Nutzungsrichtlinien)  
 
 
 

I. Antrag 
 

1. Bürgersaal und Innenhof des Palais Stutterheim werden, soweit sie nicht von der 
Stadt Erlangen für den Betrieb der Stadtbibliothek und des Kunstpalais oder für städ-
tische Veranstaltungen in Anspruch genommen werden, als öffentliche Einrichtung im 
Sinne des Art. 21 Bayer. Gemeindeordnung ausschließlich für kulturelle Veranstal-
tungen gewidmet. 

2. Der Bürgersaal steht regelmäßig für standesamtliche Trauungen zur Verfügung. 
  
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 
Das Palais Stutterheim soll nicht nur den städtischen Dienststellen als Dienstgebäude 
und Veranstaltungsort dienen, sondern auch der Bürgerschaft für angemessene Nutzun-
gen zur Verfügung stehen. Der Widmungszweck liegt dabei auf kulturellen Veranstaltun-
gen. 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 
Um dem Nutzungszweck „Kultur“ gerecht zu werden, den Betrieb der Stadtbibliothek und 
des Kunstpalais nicht zu beeinträchtigen sowie die historische Bausubstanz möglichst 
lange zu erhalten, werden durch die Verwaltung Nutzungsrichtlinien aufgestellt. Diese 
Richtlinien regeln Zugang und Umfang sowie Nutzungsbedingungen und Überlassung 
von Bürgersaal und Innenhof mit zugehörigen Nebenräumen einschließlich der Nut-
zungsentgelte (aktuelle Fassung siehe Anlage). 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
Die Zuständigkeit für die Vermietung von Bürgersaal und Innenhof wurde Amt 24 über-
tragen. 

 
 
 
Anlage:  Nutzungsrichtlinien  
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III. Abstimmung 

 
Beratung im Gremium:  Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 24.11.2010 
 
Ergebnis/Beschluss: 
 

1. Bürgersaal und Innenhof des Palais Stutterheim werden, soweit sie nicht von der 
Stadt Erlangen für den Betrieb der Stadtbibliothek und des Kunstpalais oder für städ-
tische Veranstaltungen in Anspruch genommen werden, als öffentliche Einrichtung im 
Sinne des Art. 21 Bayer. Gemeindeordnung ausschließlich für kulturelle Veranstal-
tungen gewidmet. 

2. Der Bürgersaal steht regelmäßig für standesamtliche Trauungen zur Verfügung. 
 
 
 
mit 13  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Dr. Balleis gez. Ternes 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Stadtrat am 25.11.2010 
 
Protokollvermerk: 
Auf Anregung von Herrn StR Winkler wird in den Nutzungsrichtlinien in der Ziffer 4.2 „Handy-
Nummer“ in „Telefon-Nummer“ geändert. Von Seiten des Stadtrates bestehen hiergegen 
keine Bedenken. 
 
 
Ergebnis/Beschluss: 
 

1. Bürgersaal und Innenhof des Palais Stutterheim werden, soweit sie nicht von der 
Stadt Erlangen für den Betrieb der Stadtbibliothek und des Kunstpalais oder für städ-
tische Veranstaltungen in Anspruch genommen werden, als öffentliche Einrichtung im 
Sinne des Art. 21 Bayer. Gemeindeordnung ausschließlich für kulturelle Veranstal-
tungen gewidmet. 

2. Der Bürgersaal steht regelmäßig für standesamtliche Trauungen zur Verfügung. 
 
 
 
mit 46  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Dr. Balleis gez. Ternes 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
 

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 


